Ergänzende Erläuterungen der EUK zur Verwendung der Unfallanzeige 
gemäß § 2 der Unfallversicherungs-Anzeigeverordnung (UVAV) für Beamte einschließlich der zugewiesenen Beamten des Bundeseisenbahnvermögens (BEV) und Verwendung als Unfallvermerk

A. Anzeige von Dienstunfällen und Wegeunfällen bei Beamten einschließlich der zugewiesenen Beamten des Bundeseisenbahnvermögens (BEV)

1. Der anliegende Vordruck nebst Erläuterungen ist auch für die Beamten einschließlich der zugewiesenen Beamten des BEV zu verwenden.

2. Bei Anzeige von „Beamtenunfällen“ entfällt die Übersendung einer Durchschrift an die für den Arbeitsschutz zuständige Landesbehörde (z.B. Gewerbeaufsichtsamt, Staatliches Amt für Arbeitsschutz). 

3. Kennzeichnung:

Um eine eindeutige Unterscheidung zwischen Versicherten und Beamten sicherzustellen, ist die Unfallanzeige für Beamte oben rechts im freien Feld neben der Empfängeranschrift

· mit einem großen B, 

· der vollständigen Empfängernummer, 

· der abgekürzten Amtsbezeichnung, 

· der zuständigen Dienststelle/Außenstelle des BEV und

· der vollständigen Bankverbindung (BLZ und Kontonummer)

zu versehen. 

Unter der Ziffer 17 ist ggf. ein entstandener Sachschaden anzugeben.

4. Adressat jeder Unfallanzeige ist stets die EUK, die nach Erfassung die Unfallanzeige an die BEV-Dienststelle Ost  (Beamtenunfallfürsorge) weiterleitet.

B. Verwendung des Vordrucks „Unfallanzeige“ als „Unfallvermerk“ für Versicherte und Beamte einschließlich der zugewiesenen Beamten des BEV

1. Der Vordruck „Unfallanzeige“ 

· ist für die Beamten einschließlich der zugewiesenen Beamten des BEV und

· kann auch für die Versicherten

für die Anzeige von Unfallereignissen verwendet werden, wenn ein Arbeitsunfall/Dienstunfall bzw. Wegeunfall zu keiner Arbeitsunfähigkeit bzw. nur zu einer Arbeitsunfähigkeit bis zu 3 Tagen führt. 

2. Bei Verwendung des Vordruckes ist dieser

· als „Unfallvermerk“ zu kennzeichnen (das Wort „Unfallanzeige“ ist durchzustreichen),

· die Kennzeichnung für Beamte ist entsprechend Abschnitt A, Pkt. 3 vorzunehmen. 

3. Die Übersendung an die EUK ist sicherzustellen; die Übersendung einer Durchschrift an die für den Arbeitsschutz zuständige Landesbehörde (z.B. Gewerbeaufsichtsamt, Staatliches Amt für Arbeitsschutz) entfällt (für Versicherte und Beamte).

